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Konfessionsverschiedene Fhen
bel Pastoren?,

Au Gutachten eines Arbeitskreises erste Im Auftrag
des Vertrauensrates der Pastorenschaft Im BEFG

Vorwort
„Di1e Ehepartnerin elines Pastors des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden
BEFG I11US$ ıtglie der Gemeinde SEn Muss S1E das wiıirklich? Wer heute In
den Bundesgemeinden diese rage tellt, bekommt unterschiedliche Antworten:

„Selbstverständlich I111USS$5 sS1€e das! Wıe soll der Pastor selnen DIienst tun, WENN die
Ehefrau ıh: In zentralen Fragen UNSeETES Gemeindeverständnisses nıcht unterstutzen
kann? argumentieren die einen. „Selbstverständlich braucht S1€e das nicht. aSCH
die anderen un: verwelsen auf veränderte gesellschaftliche und konfessionelle Rah-
menbedingungen. In Zeıten ökumenischer Zusammenarbeit se1 das Beharren auf
konfessionsidentischer Ehe des Pastors nıcht länger vermittelbar.

Se1it März 2003 hat sıch eın VO Vertrauensrat der Pastorenschaft 1mM BEFG eIN-
gesetzter Arbeıtskreis mıt dem ema befasst nd legt mıt diesem Gutachten selne
Empfehlung vor.'

DIie Miıtglieder des Arbeitskreises sSiInd DR (JYBURG BESCHNIDT (Pastorın, Leıiterin
der von-Cansteinschen Bıbelanstalt Berlin, ıtglie des Vertrauensrates), INGRID
BIETZ (Krankenschwester, Gemeindeleiterin der Evangelisch-Freikirchlichen (3e-
meılnde Firrel), UwE (LASSENS Pastor der EFG Hamburg-Fuhlsbüttel nd
ıtglie des Vertrauensrates), THEODOR KORELLA (Schulleiter aD ıtglie des Be-
rufungsrates des ULRICH ATERNE (Pastor, VOINN 989 b1Is 991 Generalsekretär
des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeılnden In der DDR: Jetzt Referent der
Deutschen Evangelischen Allıanz), HARTMUT SCHÄFFER (Bıldungsreferent der Heım-
volkshochschule Kirchröder HCM und langJähriger Gemeilnndeleiter der EFG elle)
und DR. UwrF SWARAT (Pastor, Dozent für Systematische Theologie Theologischen
Semiıinar Elstal).

Das Gutachten hat fünf Teile Es beschreibt dı1ie Entstehungsgeschichte des T ’he:
I1Nas und die gegenwärtige S1ituation 1m BEFG, bevor C555 I1 einen Blick „Üüber den
aun  CC wirft und ber die Praxıs In anderen evangelischen Kırchen informiert. Wıe

Be1l selner eratung AaI1I1ll 0.3.2004 hat sıch der Vertrauensrat entschlossen, AIl Wortlaut des Gutach-
tens Anderungen vorzunehmen. DIies geschah allerdings hne Wıssen nd Zustimmung derjenigenArbeıitskreismitglieder, die nıcht dem Vertrauensrat angehören. DIie Eingriffe INn den lext sınd teıls
stilıstischer, teıls inhaltlıcher Art und werden 1er durch spıtze Klammern gekennzeichnet SOWIE
durch Fufißnoten erklärt. er Schriftleiter.
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Gutachten eınes Arbeıitskreises

6S sıch ıIn einer Kırche sehört, dıe sich als Bıbelbewegung versteht, wiıird 11 ach bıb-
ıschen Bezügen Sema gefragt, bevor 1M Spannungsfeld VOoO  a Tradıtion und
heutigen kErwartungen Gesichtspunkte ZU!T Beurteilung zusammengetragen werden.
I)as Gutachten schliefßt miıt Folgerungen für die Praxıs In Gestalt VO  - bestimmten
Empfehlungen A die zuständigen tellen

‘Aus sprachlichen Gründen und VOT allem >* 1mM Interesse der Lesbarkeıit
wiırd 1mM Gutachten darauf verzichtet, beide Geschlechter ausdrücklich erwähnen.
Wenn 1 Folgenden VOIN Pastoren dıe Rede 1Stj siınd selbstverständlich die Pastorın-
C miıt gemeınt.

Zur Entstehungsgeschichte des Themas

|Jer älteste Hınweils auf eine Diskussion des Themas 1m Bund Evangelisch-Freikirch-
licher Gemeinden sıch ıIn den Protokollen der Leıtung des Bundes Ekvange-
lisch-Freikirchlicher Gemeinden in der I)19  Z Auf Vorschlag des Vertrauensrates der
Pastorenschaft des Bundes In der DIDR beschloss die Bundesleiıtung
nıemanden mehr auf ıne der Pastorenlisten aufzunehmen, dessen FEhefrau nıcht
ıtglıe einer Bundesgemeinde 1st Im Hintergrund dieser Entscheidung stand eın
früherer Beschluss,; durch den eın Junger Pastor auf die PastorenlisteI
wurde, obwohl selne Frau elner evangelisch-Ilutherischen Landeskirche gehörte.
Als dann eın weılterer Fall dieser Art auftrat, empfahl der Vertrauensrat,; In Zukunft
wleder eın striktes Neın

Erst 1mM inzwıischen wledervereinigten Bund wiıird das ema erneut verhandelt:
Im Herbst 2000 hatte der Vertrauensrat den Antrag eines Pastors 1m Anfangsdıenst
(P-Liste) beraten, ach erfolgreich beendetem Vıkarılat auf die Liste der A1C1I>-

kannten Pastoren A-Liste) übernommen werden. Be1l seinem LDienstantriıtt und
somıt be] der Aufnahme auf die P-Liıste Wal dieser Pastor och unverheiratet. WÄäh-
rend selner Vikarilatszeit lernte Al seline etzıge Frau kennen, dıie S evangelisch-Ilu-
therischen Kırche sehört.

ach intensıiven Beratungen anderem mıt dem Dozentenkollegium des
Theologischen Sem11inars Elstal schlug der Vertrauensrat der Bundesleitung VOIL,
die uiInahme des ars auf dıe A-11ıste für Z7wel Jahre au  N damıt während
dieser eıt In Ruhe möglıche Konsequenzen bedacht werden können. Di1e Bundes-
eıtung sah CS jedoch für nötıg und möglıch d die Entscheidung ohne Verzug
treffen. S1e tellte 1m November 2001 fest, ass sS1e weıterhıin VO  — der konfessions-
identischen Ehe eines Pastors bzw. einer Pastorın 1MmM BEFG als Regelfall ausgeht, In
begründeten Ausnahmefällen aber auch den IDienst eines Pastors oder einer Pastorın
für möglıch Hält; dıe In einer konfessionsverschiedenen Ehe en OTruıc autete
ihr Beschluss: „Die Bundesleitung geht VOIN der sgrundsätzlichen egelung AdUs, dass
dıe Frau eines Pastors des Bundes gläubig getauft und ıtglie eıner Bundesgemeıin-

Vertrauensrat VR) gestrichen.
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de 1st. Seelsorgerlich begründete Ausnahmen sollen gleichwohl nıcht ausgeschlossen
sein.“ DIiese Grundsatzentscheidung führte 1m Frühjahr 2002 Z11T uiInahme des be-
treffenden Vikars auf die A-LTi1ste

Se1it diesem Bundesleitungsbeschluss wurde der Vertrauensra erneuft mehrfach
mıt dem ema „Konfessionsverschiedener <Ehepartner des Pastors>>“ konfron-
tıert, be]1 7wel Studierenden, die das Kandidatenjahr des Theologischen Semimnars
absolvierten. Im Sommer 2002 machte sıch die Bundesleıtung einen Verfahrensvor-
schlag des Theologischen Semiinars e1gen, ach dem eıne Vermittlung dieser Ab-
solventen In den Gemeindedienst der Berufsbezeichnung „Gemeindereferent”
geschieht und elıne Ordination U1l Pastor erst dann möglıich wiırd, WEl die Ehe-
partnerın sıch hat taufen lassen und Glied der Gemeinde geworden 1st.

Be1 der Erörterung der entstandenen Sıtuation kam der Vertrauensra der
Überzeugung, ass die se1mt dem Bundesleitungsbeschluss November 2001 gel-
tende egelung ein1ge gravierende Probleme nthält und Aass selne Konsequenzen
damals nicht tief S  E bedacht wurden. Daher bat der Vertrauensrat 1mM Januar
2003 die Bundesleıtung, für die Dauer VO  - 7wel Jahren nıemanden mehr auf eiıne
SG TET Pastorenlisten aufzunehmen, dessen Ehepartner bzw. Ehepartnerın nıcht
Mitglied eliner Bundesgemeinde ist In diesem Zeitraum sollte das ema VO Ver-
trauensrat iIntensiv un möglıchst abschliefßend beraten werden. uch e1in Gespräch
zwıischen Vertrauensrat und Bundesleıitung dieser Problematik sollte stattinden.
ıne bestimmte Entscheidung In der acC sollte damıt nıcht vorgegeben werden.
Vielmehr wollte der Vertrauensra die Möglıichkeıit haben, selne Beratungen fre1i VOINl

jeglichem Entscheidungsdruck ıIn Finzelfällen führen können.
Auf selner Sıtzung 1mM Februar 2003 hat der Vertrauensrat die Einsetzung elines

Arbeitskreises diesem ema beschlossen. Während der Theologischen OC
1MmM Februar 20053 hat der Vertrauensrat die Pastorenschaft ber den Gesprächsstand
un: die beabsichtigte Einberufung des Arbeitskreises informıiert. Der Arbeıitskreıis
begann seine Arbeit Ende Jun1 20053 und beendete S1€e mıt der Verabschiedung des
vorliegenden lextes 1m Februar 2004

Der Arbeitskreis hat versucht, biblisch-theologische Aspekte und theologische
Anschlussfragen ebenso berücksichtigen WI1e den Vergleich mıt der Praxıs ande-
TIeT Kırchen Se1in Gutachten zielt darauf aDs der Bundesgeschäftsführung und dem
Präsiıdium des BEFG als den beıden für die Pastorenlisten zuständigen Verfassungs-
OTSahelh eiıne Entscheidungshilfe ber dıe Grundsätze des Umgangs mıt Betroffenen
und zugle1ic sachliche Krıterien für Entscheidungen 1ım FEinzelfall Z Verfügung
tellen €e1 beschränkt sıch das Gutachten gemä dem Auftrag des Vertrauensra-
tes auf Pastoren und bezieht dıe verwandte rage, ob eıne konfessionsverschiedene
Ehe sıch mıt dem DIienst elines Gemelindeältesten vertragt, nıcht mıt eın Ebenso
wird nıcht erörtert; WI1eEe 6S beurteilen Ware, der Ehepartner des Pastors einer
nıcht-christlichen elıg10n angehört.

Pastorenehen.
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Gutachten eines Arbeitskreises

Wıe die Entstehungsgeschichte des Themas ze1ıgt, handelt CS sıch nıcht Unnn groise
Zahlen DIie Nachfragen des Arbeitskreises be] anderen rchen en ergeben, dass
dort konfessionsverschledene Pastorenehen die Ausnahme Sind. Es werden solche
Ehen ohl auch im BEFG weıterhin Ausnahmen bleiben IIe Erfahrungen der Ver-
gangenheıt en aber deutlich gemacht, ass auch Einzelfälle einer klaren Regelung
bedürfen. Dafür ll dieses Gutachten selinen Beıtrag eisten.

Die Praxis anderer evangelischer Kirchen

Evangelische Landeskırchen
In den Glhliedkirchen der Evangelıschen rchen ın Deutschland (BEKD) g1bt CS für
die rage der Konfessionszugehörigkeit des Ehepartners elines Pfarrers oder elıner
Pfarrerıin keine einheitliche egelung.

Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kırche
Das Pfarrergesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kırche Deutschlands
(VELKD) lässt die rage offen, ob der Ehepartner SANT selhben Kırche sehören 111USS

Fınen allgemeınen Anhaltspunkt bietet lediglich 51 In dem Gs grundsätzlichel
„Pfarrer und Pfarrerinnen sınd auch In iıhrer Lebensführung in Ehe und Famılie
iıhrem Auftrag verpflichtet.”

Evangelische Landeskirche in Württember
[)as Württembergische Pfarrergesetz Sagt In 19 (2) ass der egatte elines Pfarrers
der evangelischen Kırche angehören I1USS; <er 11US$ also derselben Kırche angehö-
TE WI1IE der Pfarrer>*. AI Ausnahmefällen“ anı der berkirchenra aufAntrag VO  z

diesem Erfordernis befreien. DIies geschleht ach Auskunft N dem Oberkirchenrat
In der ege dann, WE der Ehegatte einer Kirche oder Gemeinschaft angehört, dıe
der ACK in Deutschland angeschlossen ist Der Oberkirchenrat macht die Betrof-
fenen aber auch darauf aufmerksam, dass für einen Pfarrer oder eine Pfarrerin mıt
nıcht-evangelischem Ehegatten nıcht jede Stelle 1MmM Pfarrdienst In Betracht kommen
annn Auf jeden Fall wird laut Pfarrergesetz auch VO konfessionsverschiedenen
Ehegatten „CrWa Aass den IDienst des Pfarrers bejaht”.

ach (1) hat eın Pfarrer dem Oberkirchenrat „alsba „mitzuteilen”“, WeNnNn
ß „beabsichtigt” heiraten. DIe standesamtliche Eheschliefßsung und dıe kırchliche
Irauung sind anzuzel1gen. Heıratet eın Pfarrer oder eine Pfarrerin ohne Befreiung
HTE den Oberkirchenrat eine nıcht der evangelıschen Kırche angehörende Person,
kann 61 oder sS1e ach 5 (2) In den „Wartestand“ werden.

gestrichen.
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1.3 Union evangelischer Kırchen

[)as Pfarrergesetz der Unıion evangelischer Kirchen (VEK; hemals EKUÜ) Ssagt In
8l „Pfarrerinnen un Pfarrer haben dıie Absicht der Eheschlieisung dem Kon-

s1istor1ıum (Landeskirchenamt) anzuzeıgen, ach Möglıichkeıit dre1i Monate vorher.
Ehepartnerinnen und Ehepartner ‚von Pfarrern| sollen evangelısch se1n, S1e mMussen
einer christlichen Kırche angehören.‘ Es wiıird 1er also zwıischen einer uss-Be-
stımmung (Zugehörigkeit eliner christlichen Kirche) und einer Soll-Bestimmung
(Zugehörigkeit einer evangelischen Kırche) unterschlieden. Der olgende Sat7z
weIlst zusätzlich darauf In; dass auch Ausnahmen möglıch SINd: A1)as gliedkirchli-
che ecCc annn bestimmen, dass die Kirchenleitung 1m FEinzelfall NC}  = diesem Erfor-
derniıs befreien kann.“

Evangelische Kırche Im Rheinland
ıne (She  ırche der UEK 1st 715 dıe Evangelische Kırche 1mM Rheinland S1e hat 1mM
Dezember 2000 „Grundsätze für die Genehmigung VO  e Ausnahmen VOIN dem Erfor-
dern1s der Zugehörigkeit der Ehepartner elnes Theologen oder des Ehepartners e1-
1161 Theologin . LE evangelıschen Kırche“ beschlossen (veröffentlicht 1mM Kıirchlichen
Amtsblatt der Evangelischenc1mM Rheinland Nr. VO 20 ebruar 2001 1Jas
ach annn das Landeskıiırchenamt VO Erfordernis der Zugehörigkeıit des Ehepart-
NEeTS SA evangelıschen Kırche dann befreien, WEn der Pfarrdienst „akzeptiert und
unterstützt“ wiırd, WE eine evangelıische Irauung statthndet un: dıe Kınder
evangelısch CIZOSCH werden. In Gesprächen mıt dem aar 1st festzustellen, ob der
Pfarrer oder die Pfarrerın ihrer konfessionsverschiedenen Ehe „dıe ungehin-
derte Möglıchkeıit" haben wiırd, dıie ufgaben eıner Pfarrerin oder elInNes Pfarrers. In
einer evangelischen 3S gemä: dem Ordinationsversprechen erfüllen.

Ausnahmeentscheidungen sind nıcht möglıich, y WCNN die Bindung der nıchtevan-
gelischen Partnerın oder des nıchtevangelischen Partners ihre oder selne Konfes-
S10N oder die ablehnende Haltung den dogmatischen und ethischen Grundsätzen
der evangelıschen Kırche Behinderungen des Diıienstes der Amtsträgerıin oder des
Amtsträgers der evangelischen BG efürchten lassen muss.“ DIiese Ma{fsstäbe gel-
ten In gleicher Weılse für elıne „glaubensverschiedene” Ehe, also für den Fall;, Aass der
Partner keiner christlichen PE angehört, un: S1e Sind bereits be1l Theologiestu-
dierenden anzuwenden. enere „ausgeschlossen“ 1st eıne Ausnahmeentscheidung,
WE der künftige Ehepartner „dUus eıner chrıstlichen Kırche ausgetreten un: se1lt-
dem konfessionslos geblieben ist  CC oder WEn GE ‚eıner Sekte angehört”.

| Evangelische Landeskirche ın Baden
1ıne 1mM Wesentlichen ähnliche egelung besteht In der Badischen Landeskirche Als
„Christliche Kirche“ wird In ihrem Pfarrergesetz ausdrücklich elne „ACK-Kırche“
verstanden.
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Gutachten e1lnes Arbeitskreises

und Freier evangelischer Gemeinden

Im Bund Frelier evangelischer Gemeinden x1bt C555 für dıe 1er einschlägıgen ke1-
1IE geschriebene Ordnung ach Auskunft AdUus der Bundes-Geschäftsführung wird
jedoch „gefordert un erwartet”, ass der Ehepartner eines Pastors auch einer
Freien evangelischen Gemeinde sehört. Es se1 eın Fall bekannt, dies nıcht der
Fall ware Doppelmitgliedschaften waren ZWAal denkbar, Ssind aber ebenfalls nıcht
bekannt. DıIie Voraussetzung für eine Miıtgliedschaft ist be]l en Gemeindegliedern
nıcht dıe Taufe, sondern UT das persönlıche Bekenntnis des Glaubens.

Evangelisch-methodistische Kırche
DiIe Kirchenordnung der Evangelisch-methodistischen TC (EmK) Sa: In 715 (1)
„AUus em Dienstauftrag erwächst dem Pastor / der Pastorın besondere Verantwortung.
S1e umfasst alle Bereiche des persönlichen Lebens In diese Verantwortung ist auch der
Ehegatte / dıe Ehegattın hineingenommen. Darum gewınnt dieser Gesichtspunkt be-
reıits be1 der Ehepartnerwahl eiıne entscheidende Bedeutung. Es wird erwartet, ass der
Ehegatte / dıe Ehegattın Kırchenglied der Evangelisch-methodistischen Kirche 1st.  c

ach Auskunft Adus der Kırchenleitung der Em ist verschiedentlich diskutiert
worden, ob der letzte Satz nıcht analog landeskirchlichen Pfarrergesetzen 1ne
Muss-Bestimmung enthalten sollte Man ist biısher dabei geblieben, 11UT eilne „Er-
wartung” formulieren, VOT allem, we1ıl Ian mıt dieser wen1ger strikten Fassung
„das freikirchliche Prinzip” eher gewahrt sieht Darüber, WI1Ie verfahren 1St, WE

eın Pastor oder eine Pastorın ıne Person AdUus einer anderen Kırche geheiratet hat,
x1bt keine Ordnung Auskunft Diese werden VO  = der Kirchenleitung als eiıne
rage der Personalbegleitung behandelt

Diıie Praxıis ausländischer Baptistenbünde
ber die Praxıs ausländischer Baptıstenbünde konnte sıch der Arbeıtskreıis 11UT

stichprobenartig informieren. ıne sehr freie Praxıs pflegen dıe Amerıcan Baptıst
urcnes ABC DIe Antwort auf ıne entsprechende Anfrage autete urz un:
pragnant: „Amerıcan Baptısts ave practice of discouragiıng marrıage wiıth
non-Baptist SDOUSC, either Dy DastOors OL Dy 1 ty” „Amerıcan Baptısts <haben kein
Verfahren, Eheschlieisungen mıt einem nıcht-baptistischen Partner mı1f$billi-
SCIl, weder bel Pastoren och be]l Laien>>.“

In den osteuropäischen Baptıstenbünden sieht das anders A  S Der ehemalige
Generalsekretär der EBE, KARL HEINZ W ALTER, hat dem Arbeitskreis mitgeteilt, dass
sel1nes 1ssens dıe rage konfessionsverschiedener Pastorenehen bisher In keinem
osteuropäischen Bund thematisiert worden sel. Selner Einschätzung ach sSEe1 er ort

‚mıfßbillıgen weder be]l Pastoren och be]l Laıen Eheschliefßungen miıt einem nıcht-baptistischen
Partner.“
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aber eine Selbstverständlichkeit, dass eın Baptıstenpastor nıcht miıt eliner Frau ande-
GT Konfession verheiratet se1n könne.

1, VWas Sagt die Ribel?

Di1e Bibel macht Was nıiemand wundern 1L1USS$5 keine konkreten Aussagen DAr

konfessionsverschiedenen Pastorenehe<.>° egegnen uns In ihr doch weder der
Begriff „Konfession“ och der Begriff APAastor: In UNSCeTIECIN heutigen Sınne VO  b

„Baptist” oder .Katholik“ eiC Sanz schweigen. >7 DIie Verbindung VO  = 'olk und
elıg10n WarTr früher viel selbstverständlicher als In HHSET GT individualistischen Mo-
derne. Man denke 11UT Al Rut L 16 „ Wo du hingehst, da ll ich auch hingehen;

du bleibst, da bleibe ich auch. Dein 'olk ist meın Volk, un: deıin (Gott ist meln
Gott.- Erinnert se1 auch Apg SS „Krispus aber, der Vorsteher der ynagoge,
kam Z Glauben den Herrn mıiıt selinem Sahzeh Hause.“>*® OC iın der Refor-
matıon en sıch viele Untertanen ast) selbstverständlich dem Bekenntnis iıhres
Landesherrn angeschlossen.>” Dagegen wehrt sıch er modernes Empfinden. Miıt
dem Ende des Absolutismus kam auch das Ende des CU1US reQ10, e1US rel1Q10 („Wessen
das Land, dessen die Religion) Inzwischen genleßt jeder einzelne ensch Religi1-
onsfreiheit. ber erst selt der Weıi1marer Reichsverfassung VO  — 919 WAar s der Frau
erlaubt, als Gleichberechtigte auch frei ber iıhre Religionsausübung bestimmen.
DDass Mann un Frau 1m Pastorenhaus unterschiedlichen Kırchen angehören kön-
HNCH, iıst also eine 1mM wesentlichen sehr moderne Problematık, der WIT AUS der
Bibel wen1g konkrete Auskünfte dürfen.

Wenn 1m Folgenden dennoch ein1ge Bibelstellen aufgeführt werden, ann des-
WEHBCN, weıl WIT AdUus ihnen iındırekt hılfreiche Hınwelse erhalten. S1e zeıgen nämlıch,
ass die Bibel

dıie Ehe als konstruktives Miteinander versteht,
Amtsträger auch 1m Hıinblick auf ihre Ehe besonderer Verantwortung heraus-

ordert un
Glaubensunterschiede ın der Ehe thematisıert un nıcht In jedem Fall krıtisiert.

Die EFhe als hilfreiches und konstruktives Miıteinander
Mose Z Und GOtft der ERR sprach: Es ist nıcht Zul, dass der Mensch alleın SEe1;

iıch wıll ıhm eiIne Gehilfın machen, dıe ihn sel
Hıer werden Mannn und Frau In gegenseıtiger Unterstützung aufeinander bezogen

sedacht. LDiesem Denken ware der Satz AIch gehe glaubensmälsig meılner Wege und

Statt Punkt Gedankenstrich und Kkleın weıter.
fügt e1IN: Allerdings erwähnt dıie Bıbel relıg1onsverschıedene EhenY z . OD FREA gestrichen.
och In der Reformationszeıit ussten sıch dıe Untertanen selbstverständlıch dem Bekenntnis

ihres Landesherrn anschliefßen.
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Gutachten eınes Arbeitskreises

du deiner Weg C fremd Vgl 71 auch dıe ıIn Am 3 zıt1erte Lebensweisheit: „KÖön-
Hen etwa Zzwel mıteinander wandern, s$IE se1ien enn eINIE untereinander?“

Kor 9, en WIr nıcht auch das eCi eiInNe Schwester als Ehefrau mu1t ZU

führen WI1IE dıe andern Apostel Un dıe Brüder des Herrn Un Kephas?
Dieses Wort beschreibt den „Normalfall: Der „geistliche Stand“ der Urgemeinde

War In der ege verheiratet und ZWaTl mıt einer „Schwester ıIn Christus“.
(2 Kor 6’ 14) 1e. nıcht UAFMMN fremnden Joch mI1t den Ungläubigen. Denn WdS hat dıe

Gerechtigkeit AD schaffen mi1t der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht führ Gemeinschaft
m1t der Finsternis® 159 Wıe stıiımmt Chrıistus übereın mMI1t Belıar? der WdS für e1N Teıl
hat der äubige m1t dem Ungläubigen? 46° Was hat der Tempel (J0ttes gemeıin mi1t
den Götzen?® Wır aber sınd der Tempel des lebendigen Gottes; W1e enn (Gott spricht:
«Ich Ul Unter ıhnen wohnen un wandeln un 111 ıhr (GJott Se1IN, UN) s1e sollen meın
AI sein.» /}) Darum «geht UAUS Von ıhnen und sondert euch ab», spricht der Herr;
«und rührt nıchts Unreines 111 iıch euch annehmen 18) und Vater Se1IN,
Un ıhr sollt mMeiIne Söhne Un Töchter sSeIN», spricht der allmächtige Herr.

ıne ernste Warnung, dıie jedoch nıcht prımär elne Ehe im Blick hat „Am frem-
den Joch ziehen“ könnte heißen,c der Chriıst In der Gefahr steht, sıch VO  e selner
nıcht-christlichen Umwelt negatıv beeıinflussen, Ja instrumentalisıeren J lassen. In
UNseTEINN Zusammenhang ware das eiıne Gefahr, die VO  } einem niıcht-gläubigen arfı-
1EGT annn ausg1nge, WeEeNN den gläubigen 'Teıl aktıv selnen Glauben aufbräch-

SO ware das hılfreiche und konstruktive Miıteinander gefährdet. Allerdings SsiInd
die Kategorien gläubig/ungläubig ohl Qın auf konfessionsunterschiedliche en
anzuwenden s se1 denn, 188021  — präche sıch gegenseıt1g den „rechten“ Glauben ab

Die besondere Verantwortung der Amtsträger
Kön I Aber der Ön1g Salomo hıebhte vıele ausländısche Frauen: dıe Tochter des

Pharao und moabıtische, ammonıtische, edomutische, sıdonısche Un hetitische (2))
AUS olchen Völkern, Von denen der ERR den Israelıten hatte: Geht nıcht ZU

ıhnen und lasst SIE nıcht ZU euch kommen; S$1e werden ZEWISS eUTE Herzen ıhren (‚Ööttern
zune1gen. An dıiesen hing Salomo mıt Liebe. (3 Und E: hatte stebenhundert Hauptfrau-

Un dreihunder: Nebenfrauen; und seine Frauen verleıteten sein Herz. (4) Und als
lNUÜU alt WAd, ne1igten seine Frauen sein Herz fremden (JÖöttern L ASS seiın Herz

nıcht ungeteılt he1ı dem seinem Gott, WdTr W1Ie das Herz seiIneESs Vaters avı
(5) SO dıente Salomo der Astarte, der (GJöttın derer Von Sıdon, und dem Miılkom, dem
greulıichen (Jötzen der Ammonuter. (6) Und Salomo Lal, WdS dem missfiel, un
folgte nıcht völlıg dem W1e sein Vater avl

Ausgerechnet der welse Salomo wiırd 1m Buch der Könıge als abschreckendes Be1-
sple. für Religionsvermischung dargestellt: Weıl CT mıt ausländıschen Frauen verhe1l-

Wäadl (hier wleder die CNSC Verknüpfung VOINN Volk un: Glaube), hat nıcht 11UTr
selber Götzendienst begangen, sondern damıit auch (jedenfalls ach dem Könıi1ge-
ucCc se1ın SaNzZe>S Volk 1Ns Unheil gesturzt, da die Teilung des Reiches ach selnem
Tod ursächlich darauf zurückgeführt wird. DiIe Botschaft Es ist nıcht egal, WE INa  e}
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heıiratet, schon Sal nıcht, I1a eine herausragende Stellung w1Ie eın Ön1g
(oder eın Pastor®) hat

(Jak s Liebe Brüder, nıcht jeder vVon euch soll ein Lehrer werden; Un WI1SsSt, dass
WI1r ein desto strengeres Urteil empfangen werden.

Jakobus stellt die besondere Verantwortung christlicher Lehrer heraus. Damıit Ssind
Pastoren mıt angesprochen. An Lehrer und andere Amtsträger (man denke HMI

dıe geforderten Altestentugenden ıIn Tıt L, 6-9 USW. ) werden „als Haushalter Gottes:
strenge Ma{sstäbe angelegt. /ur besonderen Verantwortung VO Amtsträgern sehört
dabe1i nıcht 11 der gemeıindliche, sondern auch der famıhÄäre Bereich Damıt ist
auch die rage ach dem gee1gneten Ehepartner verbunden.

Glaubensunterschiede mussen nıc ımmer bedenklich seın

Mose S4 19) Und Rahel STa ıhres Vaters Hausgott.
Eventuell ist dies eın eispie dafür, ass Mann un Frau 1m Ausnahmefall auch

schon früher glaubensmäfsig unterschiedliche Wege se1ln könnten. Rahel
nımmt ın Form des Götzenbildes ihre Religion An Mesopotamıen mıt ach Israel
Ihr Iun wırd dieser Stelle nıcht getadelt (wohl aber spateren biblischen Zeliten
der eDraucCc VO  H „ Teraphım ; häuslichen Kultgegenständen und Götterbildern, de-
FG Besıtz Umständen einen Rechtsanspruch auf das Erbe bilden konnte).

Z Mose Z 16) Der Priester aber In 1ıdıan hatte sıeben TöchterKonfessionsverschiedene Ehen bei Pastoren?  99  heiratet, schon gar nicht, wenn man eine so herausragende Stellung wie ein König  (oder ein Pastor?) hat.  (Jak 3, 1) Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden; und wisst, dass  wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden.  Jakobus stellt die besondere Verantwortung christlicher Lehrer heraus. Damit sind  Pastoren (mit) angesprochen. An Lehrer und andere Amtsträger (man denke nur an  die geforderten Ältestentugenden in Tit 1, 6-9 usw.) werden „als Haushalter Gottes“  strenge Maßstäbe angelegt. Zur besonderen Verantwortung von Amtsträgern gehört  dabei nicht nur der gemeindliche, sondern auch der familiäre Bereich. Damit ist  auch die Frage nach dem geeigneten Ehepartner verbunden.  3. Glaubensunterschiede müssen nicht immer bedenklich sein  (1. Mose 31, 19) Und Rahel stahl ihres Vaters Hausgott.  Eventuell ist dies ein Beispiel dafür, dass Mann und Frau im Ausnahmefall auch  schon früher glaubensmäßig unterschiedliche Wege gegangen sein könnten. Rahel  nimmt in Form des Götzenbildes ihre Religion aus Mesopotamien mit nach Israel.  Ihr Tun wird an dieser Stelle nicht getadelt (wohl aber zu späteren biblischen Zeiten  der Gebrauch von „Teraphim“© häuslichen Kultgegenständen und Götterbildern, de-  ren Besitz unter Umständen einen Rechtsanspruch auf das Erbe bilden konnte).  (2. Mose 2, 16) Der Priester aber in Midian hatte sieben Töchter ... (21) Und Mose  willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und er gab Mose seine Tochter Zippora zur  Frau.  Moses war also mit einer Frau fremden (wenn auch wohl verwandten) Glaubens  verheiratet. Inwieweit dadurch in ihrer Ehe Probleme auftauchten, wird uns nicht  berichtet. Vielleicht hat sie ja auch den Glauben ihrer Väter nach der Eheschließung  nicht mehr selber praktiziert. Dass die „fremde Frau“ den Israeliten Mühe machte,  geht jedoch aus dem folgenden Text hervor, in dem Moses geistliche Autorität „um  seiner Frau willen“ in Frage gestellt wird.  (4. Mose 12, 1) Da redeten Mirjam und Aaron gegen Mose um seiner Frau willen,  der Kuschiterin (der Stamm Kusch gehörte zu den Midianitern), die er genommen  hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen. (2) Und sie sprachen:  Redet denn der HERR allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns?  Hieraus könnte man ableiten, dass konfessionelle Unterschiede geistliches Wirken  untergraben können. Andererseits erscheint im Folgenden (4. Mose 12, 4ff.) Gott  höchstpersönlich, um Mirjam und Aaron wegen ihrer „üblen Nachrede“ zu tadeln  und zu bestrafen. Mose wird von Gott für seine Ehe mit Zippora nicht kritisiert.  (Mt 8, 10) Als das Jesus hörte (nämlich das Bekenntnis des römischen Haupt-  manns), wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage  euch: Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden!  Dieses Wort könnte uns helfen, den Glauben auch im Andersartigen zu akzeptie-  ren. Bezogen auf die konfessionsverschiedene Ehe: Es ist nicht immer gesagt, dass  der Partner mit der „richtigen“ Konfession das Glaubensvorbild ist.  ThGespr 2004 * Heft 32 Und Mose
wıllıgte e1IN, he1 dem Mann leıben Und gab Mose seine Tochter Zıppora ET

al
Moses WAarTr also mıt einer Frau tremden (wenn auch ohl verwandten) Glaubens

verheiratet. Inwıewelt dadurch In ihrer Ehe Probleme auftauchten, wırd u11l nıcht
berichtet. Vielleicht hat sS1€e Ja auch den Glauben iıhrer Väter ach der Eheschliefßßung
nıcht mehr selber praktizıert. 1)ass die „Iremde Frau  < den Israeliten ühe machte,
geht jedoch AdUus dem folgenden ext hervor, In dem OSes geistliche Autorı1tät y U
selıner Frau willen“ 1ın rage gestellt wird.

(4 Mose 1LZ [} IJa redeten MırJamn und Aaron Mose seiner TAU wıllen,
der Kuschiterin (der Stamm MSC gehörte den Midianıitern), dıe
hatte. Er hatte sıch nämlıch eine kuschitische TAU (2) Und S$1e sprachen:

enn der ERR alleın E Mose?® Redet er nıcht auch durch UNS!
Hıeraus könnte 111a ableıten, ass konfessionelle Unterschilede geistliches iırken

untergraben können. Andererseıts erscheıint 1m Folgenden (4 Mose 2 Aff:) (;Otft
höchstpersönlich, MırJam und Aaron ihrer ‚üblen Nachrede“ tadeln
un: bestrafen. Mose wırd VO  . (oft für selne Ehe mıt /ıppora nıcht krıtisiert.

(Mt Ö, 10) Als das Jesus hörte (nämlıich das Bekenntnis des römischen aupt-
manns), wunderte sıch und sprach denen, dıe ıhm nachfolgten: anrlıch, iıch SagE
euch: olchen Glauben habe iıch In Israel he1 keinem gefunden!

Dieses Wort könnte UunNns helfen, den Glauben auch 1mM Andersartıgen akzeptie-
en Bezogen auf dıe konfessionsverschiedene Ehe Es ist nıcht immer gesagtl, dass
der Partner mıt der „richtigen” Konfession das Glaubensvorbild ist.
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Kor 3 4) Denn ennn der eiInNe Sa Ich gehöre Paulus, der andere aber: Ich
Apollos ist das nıcht nach Menschenweise geredet? (5) Wer ist HÜ Apollos? Wer ist
Paulus? Diener sınd S1€, durch dıe ıhr gläubig geworden se1d, und AS, W1eE der Herr
einem jeden gegeben hat (6) Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen; aber ott hat
das edeihen gegeben. (7) SO ist HUnN weder der pflanzt noch der begiefßt eIW| sondern
Gott, der das edeihen Z21Ot. (8) Der aber pflanzt Un der begiefst, sınd einer W1E der
andere.

Miıt den „Paulinern“ und „Apollinern” werden vielleicht konfessionelle Unter-
schiede In ersten Konturen sıchtbar. Paulus trıtt diesem Denken 1mM Korinther-
brief energisch uch das könnte 115 Mut machen, konfessionelle Profile
nıcht überzubewerten. Allerdings redet Paulus keinem unverbindlichen Glauben das
Wort, sondern eriınnert den In Christus gelegten gemeınsamen un: konstitule-
renden TUnN: (V 11) <Darüber hınaus wandelt CT das Jesuswort VON den Früchten,
an denen WIT den egen (‚ottes erkennen können, ab, indem Cr sagt Wıe dauerhaft
un gut dasjen1ge isSt: das WIT auf das Fundament Jesu aufbauen, wird sıch erweılsen,
WEn CS durchs Feuer 1st 2-1 Das könnte uns azu herausfordern,
auch eine konfessionsverschiedene Ehe gelten lassen un: für S1E egen erhof-
fen.>!0

Kor / 12) en andern aber SUSE ich, nıcht der Herr: Wenn ein Bruder eiIne
gläubige TAU hat UNM) gefällt hr, he1ı ıhm wohnen, soll sıch nıcht Von ıhr
scheıden. Und Wenn IMNEe TAU einen ungläubigen Mann hat un S gefällt hm, hbeı
ıhr wohnen, soll S1C sıch nıcht vVvon ıhm sche1iden. 14) Denn der ungläubige Mannn
ist geheılı UTC: dıe Frau, und dıe ungläubige TAU ıst geheılıigt UNC: den gläubigen
Mann. Sonst waren eUTE Kınder UNFEIN; HÜ aber sınd S$1E heılig. {5) Wenn aber der
Ungläubige sıch scheiden wıll, lass hn sıch scheıiden. Der Bruder oder dıe Schwester
ist nıcht gebunden In solchen Fällen. /um Frieden hat euch GGOft berufen. 16) Denn
WdS weıßt du, Frau, ob du den Mann: retten wırst? der du, Mann, WdS weıßst du, ob
du dıe Frau reiten wWırst?

DIie rage Ist, ob WIT das, Wäas In diesem bekannten ext für die einselt1g christliche
Ehe genere gesagt wird, auch für Pastoren gelten lassen wollen DIie rage taucht
7 B aul WE jemand Theologie studieren will, aber schon mıt elıner nıcht gläub1-
SC Frau einem nıcht gläubigen Mann verheiratet ist:

| ITradition und heutige Erwartungen
Se1it CS ın deutschen Baptıstengemeinden hauptamtliche rediger oder Pastoren g1bt,
ist C555 selbstverständlich SCWESCH, dass Ss1e ihre Ehepartner dUus den Reihen der (Ge-
meılınden wählten Das entsprach der Einheitlichkeit un: Geschlossenheit, mıt der
1I5C16E (GGemeilnden sowohl den Ungläubigen in der „Welt“ als auch anderen christ-
lıchen rchen gegenübertraten. DIe eıt ach dem /Zweılten Weltkrieg setzte aber

| () gestrichen.
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einen tiefgehenden Wandel ın Gang nıcht NUr 1ın Gemeıinden, sondern
auch In anderen Kırchen DG ehemals geschlossenen kırchlichen Milieus lösten sich
au£ un CS kam nıcht alleın eiıner erheblıchen konfessionellen Durchmischung
der Bevölkerung, sondern auch einer bıs 1n nıcht gekannten Durchlässigkeit
der (Grenzen zwıischen den Kıirchen Der ökumenische Gedanke die Wahrneh-
IHUNS dessen, Was dıie unterschiedlichen Kıirchen un Gemeindebewegungen
aller Gegensätze dennoch verbindet, und das Bemühen, dıe vorhandenen Geme1ln-
samkeıten vertiefen und erweıtern erfasste alle Kirchen und beeinflusste
zunehmend ihre Entscheidungen. LDIe veränderte Lebenswirklichkeit mMussen
auch die Regelungen berücksichtigen, die das en In den Ortsgemeinden un: 1MmM
Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden ordnen. S1e ollten die sgrundlegen-
den Überzeugungen der Bundesgemeinschaft Z Geltung bringen und zugleich S1-
tuationsgerecht un lebensdienlich se1n.

arkere Durchlässigkeit der konfessionellen renzen

Symptomatisch für dıe inzwıischen eingetretene stärkere Durchlässigkeit konfess1-
neller Grenzen 1st die 1im evangeliıschen Bereich entstandene Öffnung der end-
mahlsfeljer für GÄäste AUusSs anderen Kırchen bıs hın Z Ormlıc beschlossenen
Abendmahlsgemeinschaft zwıschen unterschiedlichen Konfessionen. uch In den
Baptistengemeinden hat un WAar gänzlıc diskussionslos eıne Gastfreundschaft
Al 186 des Herrn die bıs ZUT /weıten Weltkrieg übliıche „geschlossene”, auf glau-
bensgetaufte Gemeindeglieder beschränkte Mahlfeier abgelöst. DIie Zahl der konfes-
sionNsverschledenen Ehen und der 5Süs „ökumenischen“ Irauungen 1st gewachsen

In der Gesellschaft ınsgesamt und auch 1m Baptısmus. Selbst ass baptıstiısche
Gemeindeglieder Menschen heiraten, die keıne überzeugten Chrıisten sind, wiırd
heute 1mM NtierscNKh1e: früher eher selten problematisiert. er uflösung ehemals
fester kirchlicher un: kultureller Grenzen samıt der damıt erfahrenen Pluralıtät kor-
respondiert gesamtgesellschaftlich un auch in freikirchlichen (GGemeinden eın An=-
wachsen des Individualismus, eıne Betonung des Einzelnen mıt selinen beson-
deren Einsıchten, Erfahrungen und Ansprüchen, denen sich die Gemeinschaft
nıcht einschränkend, sondern L1UT fördernd verhalten habe Es stÖflSt daher immer
häufiger auf Unverständnıis,;, WE1)1 irgendwo der Verzicht auf einen eıgenen Weg und
die Einordnung In Regeln einer Gemeinschaft wird.

Eın spezle. baptistisches ema ist dıe rage, ob dıe Mitgliedschaft iın der (Ge-
meıinde daran gebunden 1st, ass jemand dıie Glaubenstaufe empfangen hat Unter
dem lıterarıschen Einfluss englischer Baptısten kam CS 1mM deutschen Bund MehTTIAG

Ööffentlichen Dıskussionen, ob FA nıcht rlaubt se1n MUSSE, In seelsorglich begrün-
deten Ausnahmeffällen auch solche Personen In die Gemeinde aufzunehmen, die In

Kindertaufe als für sıch gültıg anerkennen. DIe AUus der gesamtgesellschaftliıchen
Entwicklung erwachsene pannung zwıischen Individuum und Gemeinschaft wurde
be1l diesem ema spürbar, indem die abweichende Tauferkenntnis VO  — Einzelnen

die gemeiınsame Taufpraxı1s der Gemeinden abgewogen werden mMusste Im

TIhGespr 2004 Heft
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Maı 999 hat der Bundesrat auf Vorschlag der Bundesleıtung beschlossen, ass die
(Gemelnden der Zusammengehörigkeıit VOIN auflfe und Mitgliedschaft weiterhin
festhalten sollten, dass aber 1mMI auf verschlıedene Lebensumstände VOIN Men-
schen angeraten sel,; eiıne satzungsmäfsig verankerte „offizıelle Freundeslıiste”, also
elne außerordentliche Mitgliedschaft oder Gastmitgliedschaft ıIn der Gemeıinde,
vorzusehen. Dieser Zwischenstatus könne Personen angeboten werden, die Je-
SUubS Christus gläubig sind, sich In einer Baptiıstengemeinde engagleren möchten und
der baptıstiıschen Taufauffassung srundsätzliıch zustımmen, iıhre eıgene Kindertaufe
aber nıcht für ungültig erklären wollen

Angesichts des unverkennbaren kulturellen Wandels In der christlichen Gesell-
schaft un In baptıstischen Gemeinden verwundert 6S wen1g, dass inzwischen
auch g1bt, In denen Pastoren 1m Anat oder In der Ausbildung mıt Partnern VeEeTI-

obt oder verheiratet Sind, die nıcht einer Bundesgemeinde gehören. Deutlicher
och als durch die selbst wiıird der kulturelle Wandel aber darın sichtbar: ass
viele, die selber nıcht betroffen SINd, Schwierigkeiten haben begründen,
eıne solche Konstellation nıcht möglıch se1ın sollte. Da die alte konfessionelle (3@e-
schlossenheiıit fast überall aufgebrochen wurde, könnte INa  e meınen, ass die Pasto-
renehen In dieser Hıinsicht keine Ausnahme bıilden mussen.

Verändertes Rollenbild für den hepartner eines Pastors
Aus der Tatsache, Aass nıcht wen1ge Gemeindeglieder mıt Menschen verheiratet
Sind, die nıcht derselben (Gemeinde angehören, annn nıcht ohne welteres gefolgert
werden, ass 1€eSs auch be] einem Pastor oder einer Pastorın möglıch se1ln mMuUusse Es
1L11US$5 nämlich zunächst geprüft werden, ob dıe besondere Prägung des Pastorenbe-
rufes nıcht auch besondere Anforderungen den Ehepartner stellt DIie evangeli-
sche Christenheit hat se1lt Jahrhunderten mıt der TIradıtion des evangelischen Pfarr-
hauses gelebt, wWwI1e S1@ VOIN MARTIN LUTHER begründet wurde. Vielen reikirchlichen
Gemeindegliedern 1st noch das tradıitionelle Biıld der Pastorenfrau 1m Gedächtnis,
dıie nıcht 11UT ihren aushna In vorbildlicher Weılse geordnet, sondern darüber h1-
aus In der Gemeıinde derart Intensıiv mitgearbeıtet hat (durch Besuche, Leıtung
der Frauengruppe, Kınderarbelit, Chor U ä dass ironısch VOINl eliner „zweıten,
11nDeza  en Vollzeıitkraft“ sprach. Allerdings hat sıch auch auf diesem Gebiet eın
deutlich wahrnehmbarer kultureller andel vollzogen.

DIie Berufstätigkeit VON verheirateten Frauen (und Müttern) hat ıIn der Gesell-
S ach 945 immer stärker ZUSCHOMM und 1st inzwıschen für die meılisten
Gemeindeglieder selbstverständlich geworden. Frauen definieren sıch nıcht mehr
ber den Beruf ihres Mannes. Es s1bt deshalb 11UTr och wen1ge, die die Frau eines
Pastors davon ausnehmen wollen. Für dıe angsam wachsende Zahl <männlicher
Ehepartner von;>!' Pastorinnen wırd Ianl analog AT gesamtgesellschaftlichen Ö1-
uatıon annehmen mussen, ass sS1e eher selten bereit se1n werden, die Rolle elines

VO  — Ehemännern der
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„Hausmannes” übernehmen und ın großem zeitlichen Umfang In der (Gemelinde
ehrenamtlich mıtzuarbeiten. Di1e früheren Erwartungen In ezug auf die Miıtarbeit
des Ehepartners eines Pastors siınd heute also nıcht mehr vorhanden un: 1eßen sıch
auch nıcht mehr realisieren. [)as veränderte Rollenbild könnte demnach ermöglı-
chen, e1lıne gemeinsame Zugehörigkeit ZULE: Gemeılinde nıcht unbedingt ordern

Die besonderen Anforderungen Fhe und Famililie eines
Pastors
Man wird nıcht genere dürfen, ass eın Pastor ohne Unterstützung eıner Fa-
mılıie seinen Ihenst nıcht ANSCINCSCH ausüben könne. Di1e alleinstehenden Pastoren
zeigen Ja, SS iıhr Ihenst auch ohne Ehepartner fruchtbar se1n an Anders ist die
Lage jedoch dort, eın Ehepartner und Kınder ZE: Lebenssituation des Pastors
ehören. Irotz des veränderten Rollenbildes für den Partner des Pastors werden 1m
Miteinander VO  = Pastor un Gemeinde Schwierigkeiten entstehen, WEn sıch der
Ehepartner des Pastors offen VOoO  — dessen Arbeit dıstanzılert. SO wWI1Ie der Beruf des Pas-
{OTrS heute verstanden wırd, lassen sıch Ehe und Familie nıcht vollständig VO  - selner
Berufsausübung tTrTennen SO heifßt 65 etwa 1m „Leitbild‘ für Pfarrerinnen un Pfar-
IET der Evangelischen Kırche VO  - Berlin-Brandenburg August 20065; Ziffer 13) »I S

private mgebung bleibt VON eliner Profession dieses Charakters nıcht unberührt.
Partnerinnen, Partner und Kınder MuUsSsen ZWAaTr frei se1ln entscheıden, WwWI1Ie weIlt s$1e
sıch auf dıie Unterstützung des Pfarramtes einlassen; S1€e mMuUussen jedoch wI1Issen un:
akzeptieren, dass der Pfarrdienst siıch auch auf iıhr Leben auswirkt.“

Be1 reikırchlichen Pastoren 1st die Sıtuation nıcht anders. Da für einen Pastor
keine festen Arbeitszeiten g1Dt, 1LL11USS5 selne amılıe s mıttragen, WE dıe Freizeıit
unregelmäfsig nd gering ist Der unsch, dass dıe Gemeindeglieder sıch nıcht
11UTr Sonntagvormittag sehen, sondern auch ihr alltägliches en In gewlssem
Umfang mıiıteinander teilen, macht CS erforderlich, ass 1mM Pastorenhaus (zast-
freundschaft geü wird. >!< DIie persönliche ähe den Menschen, durch dıie der
DIienst elınes Pastors orößere Wiırkung erhält, lässt sıch mühsamer aufbauen, WE

der Ehepartner bewusst nıcht einbezogen werden will Di1e reuden und Nöte der
Gemeindearbeit beschäftigen den Pastor seeliısch oft recht ange und bewegen iıh
tief, dass das Bedürfnis entsteht, Jjene nlıegen, die nıcht die Verschwie-
genheit fallen, mıt seinem Ehepartner teilen. UÜberhaupt 1st 1ıne slückliche un
tragfähige Ehe eiıne wichtige Voraussetzung dafür, ass eın verheirateter Pastor SE1-
e  . Dienst mıt Energı1e un Freude versehen anı Unterschiedlichen rchen
zugehören und <nıcht>" gemeinsame gemeıindlıche Erfahrungen <m machen>'*,
reduzliert <dagegen>"” die Gemelinsamkeiıt der eleute. DIies wırd dort besonders
belastend werden, der Ehepartner aufgrund selner anderen kırchlichen Bindung

gestrichen.13 darum wenı1ger
machen können.
gestrichen.
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unter Umständen nıcht al der Abendmahlsfeier elner Evangelisch-Freikirchlichen
Gemeinde teilnehmen anı Jle diese Erfahrungen machen WarTr nıcht zwingend
notwendig, ass der Pastor und seıne Ehefrau bzw. die Pastorın un ihr Ehemann
derselben Gemeinde angehören, lassen CS aber doch des Dienstes un: der Ehe
willen schr angeraten erscheıinen.
ere Gründe, die für die Gemeinsamkeıt der Gemeindezugehörigkeıit-

bracht werden, en nıcht dieselbe Überzeugungskraft. Dazu gehört etwa der Hın=-
WEeIlSs auf die Glaubwürdigkeıit des Pastors

Die Glaubwürdigkeit des Pastors
Was für alle Christen oilt, nämlich ass sS1e für ihren Glauben nıcht 11ULI durch Worte,
sondern auch durch iıhr Verhalten Zeugn1s ablegen, gilt 11SO mehr für einen beru-
fenen Prediger des Evangeliums: Was f auı der Kanzel“ Sagl, 111US$5 ıhm auch „1m
Leben“ wichtig seINn. Der Pastor oder die Pastorın sind ebenso wWwI1e die übrigen Te1i
tungspersonen In der Gemeinde n1ıe 11UT „Privatpersonen , sondern stehen In ıhrem
Reden un: Iun immer repräsentativ für die Gemeinde. Man wiırd sıch innerhalb
un aufßerhalb der Gemeinde gerade auch iıhrem Verhalten orlentlieren, ULn CI -

kennen, wofür die Gemeinde steht Für den Pastor eiıner Evangelisch-Freikirchlichen
Gemeinde bedeutet das d., Gc f nıcht Gottesdiensten mıtwirken kann, In
denen Säuglinge getauft werden, dass CT für einen Säugling nıcht Taufpate werden
und>!® ass be]l seinen eigenen Kındern keiner Säuglingstaufe zustimmen kann,
selbst WE C555 der Tradıtion selner Ehepartnerin entspräche.

anche meılnen 5SOSal, dass CS die Glaubwürdigkeıt eines baptıstischen Pas-
{OFrS beschädige, WE seiıne eigene Ehefrau VONN der bıblıschen Notwendigkeıt der
Glaubenstaufe nıcht überzeugt ıst Es leg jedoch nıcht In elines Menschen Hand,
jemanden durch Lehre oder Vorbild einer bestimmten Erkenntnis bringen

Cc5 sSEe1 denn, INa  . würde J0° unzulässıgen Miıttel einer Manıpulatıon, S17 ber-
redung oder SA TU reifen. Gerade Baptısten, die sıch se1lt ihren Anfängen für
Gewissensfreiheit eingesetzt aben, ollten C555 nıcht Umständen kommen lassen,
In denen sıch jemand etwa der beruflichen Zukunft selnes Ehepartners wil-
len TIC gesetzt fühlt, sıch der Gemeinde anzuschließen. (Jenau wen1g
wI1e eın Pastor oder irgend e1n anderes Gemeindeglied e bewirken kann, Aass die
eigenen erZ Glauben Christus und Z191: aufTe en sechr I11L1all 1es
auch wünschen und 1mM Gebet erbıtten INa SCHAU wen1g annn 111a 1eSs bel
seinem künftigen oder gegenwärtigen Ehepartner. Unter Umständen stellt C555 SUOSal
eın Zeugn1s des Glaubens ar WEeNnNn das en des Pastors ze1gt, WI1IEe GT ın De-
mut un Geduld mıt den Spannungen einer konfessionsverschiedenen Ehe umgeht.
Jedenfalls ist auch mıt einem konfessionsverschiedenen Ehepartner eın gelingender
Iienst 1m Aufbau der Gemeinde möglıch.

16 gestrichen.
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Empfehlungen
Aus dem bisher Dargestellten ergeben sich für den Arbeitskreis>!' folgende Emp-
fehlungen:

Von Seliten des Bundes sollte Cc5 In der Behandlung der Pastorenehen eine einheılt-
16 Regelung geben, die die Identität und TIradıtion der Gemeinden 1mM BEFG be-
rücksichtigt und gleichzeitig allen gee1gneten Pastoren die Ausübung iıhres Ihenstes
ermöglıcht. Der <Arbeitskreis>!® empfiehlt aher, die konfessionsiıdentische Ehe be1
Pastoren weıterhın als Regelfall betrachten: Der Ehepartner elnes Pastors soll ZUT!

selben Gemeinde gehören. Di1e In der Gemeinde gelebte Partnerschaft, die (GGemeln-
samkeıt ın Ihenst und Ehe SOWI1e die Einheit der Famiıulie iın en un Glauben sind
für den Dienst eines Pastors eın es Guf.

In begründeten Fällen ollten jedoch Ausnahmen möglıch se1n, die s zulassen, dass
ein Pastor auch mıt einem konfessionsverschiedenen Ehepartner auf elner der Pasto-
renlisten geführt wird. |DITG Pastorenordnung ware dementsprechend erganzen.

Für die Genehmigung VOoO  — Ausnahmen <empfiehlt der Arbeitskreis>!? olgende
Krıterien:

Der konfessionsverschiedene Ehepartner sehört einer Kırche d die Z

Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) <oder>*“* der Arbeıtsge-
meıinschaft Christlicher rchen ACK) >21 gehört.
Der Ehepartner akzeptiert un: unterstutzt den DIienst des Pastors In der
Ortsgemeinde und 1mM BEFG
er Ehepartner respektiert die Glaubenstaufe (gemäfs der ‚Rechenschaft
VOoO Glauben”).
Der Ehepartner stimmt dass die Kınder des Paares erst auf Grund &GE
ner>* eigenen Entscheidung getauft werden.

Es wird den berechtigten nlıegen sowohl der Ortsgemeinden Uun! des Bundes als
auch der betroffenen Pastoren un: ihrer Ehepartner dienen, WE folgendes Verfah-
LEN gewählt WIrd:

Anstehende Eheschliefsungen VO  — Pastoren un VO  — Theologiestudenten (sowohl
Theologischen Semi1inar Elstal als auch auf der Liste der extern Studierenden

sSiınd der Bundesgeschäftsführung Angabe der Konfessionszugehörigkeıt des
ünftigen Ehepartners anzuzelgen.
(sehört der künftige Ehepartner einer anderen Konfess1ion, werden die beiden
Betroffenen VO  — der Bundesgeschäftsführung einem espräc eingeladen. An
diesem Gespräch nehmen auch eın Vertrauenspastor (be1i Pastoren auf einer der

| / gestrichen.
Vertrauensrat.

19 ollten (folgende Kriterien) gelten.
Komma.
fügt e1Nn: der anderen internatıonalen bekenntnisverwandten Kırchen der ACK
ihrer
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Listen) oder (bei Studenten) eın Vertreter des Theologischen Seminars SOWIE eın
Vertreter des Berufungsrates teıl.
olgende Punkte MmMuUussen In diesem espräc vorkommen:

Die >*“Pastorenordnung wird spezıell In iıhrem ezug auf konfessionsver-
schiedene Ehen erläutert.
DIie Krıterien für uiInahme auf 1ne der Listen konfessionsverschiedener
Ehe werden erklärt.
DIie besonderen Anforderungen un Belastungen des pastoralen DIienstes bel
konfessionsverschiedenen Ehen werden dargestellt.
Auf möglıche Schwierigkeiten be1 der Dienstvermittlung wiıird hingewılesen.
)as Ehepaar wiırd gebeten, sich azu außern.

ufgrun des Gesprächs wird 1ne Protokollnotiz erstellt, die alle Beteiligten er-
schreıiben un: dıie In die Personalakte aufgenommen wird.

Danach formulieren dıe <drei>“ Personen, dıe mıt dem künftigen Ehepaar das
espräc geführt aben, ıhre Empfehlung dıe Bundesgeschäftsführung hinsıcht-
ıch der >”Listenzugehörigkeıit des Betroffenen.

Vom Arbeıtskreis verabschiedet März 2004

er Vertrauensrat beschloss März 2004 über dıe von ıhm bearbeıtete Fassung
des Gutachtens: „Der Vertrauensrat der Pastorenschaft macht sıch diese Vorlage
e19eNn, verabschiedet s$1€ und legt S1E den leıtenden Gremien des BEFG un der Pasto-
renschaft ZUTF Dıiskussıion VOT.

!as Präsıdium des BEFG heriet Maı 2004 über dıe ıhm Vo Vertrauensrat
vorgelegte Fassung des Gutachtens. EsS egrüfte dıeses Gutachten als „Diskussions-
grundlage” für eine zukünftig formulierende Ordnung des Bundes !)as stellt Jedoch
keinen Beschluss ZAAT Sache dar.

23 fügt e1n: ach der vorliegenden Empfehlung veränderten
gestrichen.
fügt e1IN: gegenwärtigen der zukünftigen.


